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Vom Stillstand zum Wachstum 
- Zehn Schritte, um Deutschland nach vorne zu bringen - 

Anlässlich der Klausurtagung des Vorstan- 
des der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag am 28. und 29. März 2004 in 
Berlin erklären die Vorsitzende der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Angela Mer- 
kel MdB, und der 1. Stellvertretende Vor- 
sitzende und Vorsitzende der CSU-Landes- 
gruppe, Michael Glos MdB: 

A. Deutschland kann mehr-Wachs- 
tum aus eigener Kraft ist möglich 

Nach drei Jahren wirtschaftlicher Sta- 
gnation ist für jedermann klar, dass die Poli- 
tik in Deutschland eine neue Richtung und 
Qualität braucht. Die Veränderungen des 
21. Jahrhunderts bieten viele Chancen, die 
Potentiale Deutschlands werden jedoch zu 
Wenig genutzt. Bei allen Schwierigkeiten, 
^e sie auf sich zukommen sehen, haben die 
Menschen inzwischen die Notwendigkeit 
des Wandels grundsätzlich erkannt. Die Be- 
reitschaft zum Anpacken ist vorhanden. Es 
§ibt keine Entschuldigung für die Politik, 
Jetzt nicht alle Chancen zu nutzen, die die 
Verbesserten weltwirtschaftlichen Rahmen- 
bedingungen bieten werden. 

Die Politik der Bundesregierung hat auf 
Krise wie Chance völlig unzureichend rea- 
ö'ert.  Die Verunsicherung der  Menschen 
uber ihre persönliche Zukunft und die des 
Lar>des ist auch durch die Maßnahmen der 
*°g- Agenda-2010 nicht beseitigt worden. 
Al Gegenteil, die Vertrauenskrise  in  die 
ür|rungskraft von Rot-Grün ist größer ge- 
°rden und hält auch nach dem Rückzug 
es Bundeskanzlers vom SPD-Parteivorsitz 

unvermindert an. Die Koalition schwankt im 
Blick auf die kommenden Jahre zwischen 
Stillstand und Linksruck. 

Der Aufschwung kann deswegen nur mit 
einem grundlegenden Politikwechsel gelin- 
gen. Der beste Weg dazu wären sofortige 
Neuwahlen. Da sich dem aber Rot-Grün ver- 
weigert, wird die Union aus der Opposition 
heraus noch mehr Verantwortung für 
Deutschland übernehmen. Entscheidend 
nicht nur für eine kurzfristige Entlastung, 
sondern vor allem für den nachhaltigen Auf- 
schwung aus eigener Kraft wird sein, dass in 
den kommenden Monaten die Weichen in 
allen Politikfeldern auf Wachstum umge- 
stellt werden. 

Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag fordert, diesen Politikwechsel in 
2x5 konkreten Schritten zu vollziehen - 
fünf Schritte sofort, bis zum Sommer dieses 
Jahres, fünf Schritte anschließend, so dass 
die Menschen eine klare Perspektive für die 
kommenden Jahre erkennen können. Weite- 
re Strukturreformen, insbesondere in den 
sozialen Sicherungssystemen, sind unerläs- 
slich und müssen parallel dazu vorgenom- 
men werden. 

k 

B. Sofortmaßnahmen - die ersten 
5 Schritte - den Aufschwung 

einleiten 

I. Steuer: Die Große Steuerreform zur grund- 
legenden Neuordnung und Vereinfachung 
der Einkommensteuer muss sofort in einer 
ersten Stufe mit einem Entlastungsvolumen 
von rund 10,5 Milliarden ? angegangen wer- 
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den. Die Bundesregierung muss Farbe be- 
kennen, was sie in der Steuerpolitik will. Das 
hat sie bislang nicht getan. Die notwendige 
Politik für mehr Wachstum aus eigener 
Kraft kann einen Stillstand jedoch nicht dul- 
den. Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag bietet der Bundesregierung des- 
halb sofortige Verhandlungen zu einer um- 
fassenden Steuerreform an, damit auf der 
Grundlage der Eckpunkte des Fraktionsan- 
trags „Ein modernes Steuerrecht für 
Deutschland - Konzept 21" noch vor dem 
Sommer ein Richtungswechsei in der Steu- 
erpolitik eingeleitet werden kann. 

II. Arbeitsmarkt: Das Hartz-Konzept der 
Bundesregierung ist weitgehend geschei- 
tert. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion for- 
dert, endlich ein Arbeitsrecht zu schaffen, 
das die zentralen Kriterien beschäftigungs- 
fördernd, flexibel, transparent und gerecht 
erfüllt. Der Antrag der Fraktion „Beschäfti- 
gungspolitik der Bundesregierung geschei- 

tert - Weichen stellen für ein Wachstums- 
programm bildet zusammen mit dem Frakti- 
onsentwurf eines Arbeitsrechtsmodernisie- 
rungsgesetzes die Grundlage für ein ent- 
sprechendes Sofortgesetz. Wesentliche Ele- 

mente sind dabei: 
• Mehr Flexibilität und weniger Bürokratie- 

last für die Betriebe, insbesondere durch be- 
triebliche Bündnisse für Arbeit, einen mo- 
dernen Kündigungsschutz und weniger Re- 
gulierung bei befristeten Arbeitsverhältnis- 
sen, Teilzeitarbeit, Leiharbeit und Laden- 

schlussgesetz. 
• Besondere Entlastung für kleine Unter- 
nehmen bis zu 20 Beschäftigte durch wei- 
tergehende Ausnahmen insbesondere beim 
Arbeitszeitrecht, Arbeitsstättenrecht und 
durch Vereinfachung des Verwaltungsauf- 
wandes bei Lohnsteuer und Sozialversiche- 

rungen. 

Bessere Chancen der Empfänger des Ar- 
beitslosengeldes II auf eine Reintegration in 
den Arbeitsmarkt durch eine faire Options- 
klausel für die Kommunen im Rahmen der 
Zusammenlegung von Arbeitslosen- und 

Sozialhilfe. 
w Weitreichende Straffung der Instrumente 
der aktiven Arbeitsmarktpolitik, Umbau der 
Bundesagentur für Arbeit und stufenweise 
Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversi- 

cherung auf 5 %. 

III. Energie: Die Energiepolitik muss bei den 
anstehenden Entscheidungen Verlässlich- 
keit der politischen Rahmenbedingungen, 
verbraucherfreundliche Energiepreise und 
wettbewerbsfähige Standortbedingungen 

sicherstellen und mit einem engagierten 
Klimaschutz in eine neue Balance bringen. 
• Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion steht 
zu den Klimaschutzzielen der EU und 
Deutschlands und zur Förderung der Erneu- 
erbaren Energien. Das Instrumentarium da- 
zu muss aber langfristig grundlegend umge- 
arbeitet und neugefasst werden. Das EEG 
wird deswegen zum 31.12.2007 befristet. 

Die Anschlussregelung kann dann zusam- 
men mit dem Emissionshandel und der Öko- 
steuer in ein stimmiges Gesamtkonzept 
münden. Zur verbleibenden Laufzeit des 
EEG und der Ausgestaltung der Anschlus- 
sregelung müssen die Leitlinien des Eck- 
punktepapiers des Fraktionsvorstandes 

vom 29.3.2004 beachtet werden. 
• Die von der CDU/CSU-Bundestagsfrakti- 

on grundsätzlich befürwortete Einführung 
des Handels mit Treibhausgasen darf auf 
keinen Fall zu Wettbewerbsnachteilen der 
deutschen Wirtschaft führen. Nur eine Um- 
setzung, die die notwendigen Wachstum- 

schancen erhält und die langfristige Akzep- 
tanz dieses neuen Klimaschutzinstrumentes 

sicherstellt, kann unsere Zustimmung fim 
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den. Die gesetzlichen Grundlagen müssen 
schnellstmöglich und vor Meldung des na- 
tionalen Allokationsplanes an die EU-Kom- 
mission dem Bundestag zur Beratung vor- 
gelegt werden. 

[V: Bildung und Ausbildung: Institutionen, 
inhaltliche Anforderungen und öffentliche 
Ausgaben für Bildung, Ausbildung und Wis- 
senschaft gilt es, schnellstmöglich auf die 

Anforderungen der Wissensgesellschaft aus- 
zurichten. Neben Ländern und Kommunen 
muss auch der Bund seinen Teil nach besten 
Kräften dazu beitragen. Das kann auf der Ba- 
sis der von der CDU/CSU-Fraktion erarbeite- 
ten Initiativen und Gesetzesentwürfe ohne 
Weitere Verzögerung geleistet werden: 

* Novellierung des Berufsbildungsgesetzes 
zur Verbesserung der Qualität der berufli- 
chen Bildung und zur Steigerung der Ausbil- 
dungsleistungen der Unternehmen 
* Sofortiger Stopp des gesetzgeberischen 
Verfahrens zur Erhebung einer Ausbil- 
dungsplatzabgabe 
• Novellierung des Hochschulrahmenge- 

setzes, insbesondere mit einer Aufhebung 

des allgemeinen Studiengebührenverbotes, 
einer Stärkung des Auswahlrechtes der 

Hochschulen und flexibleren Bedingungen 
für den akademischen Nachwuchs. 

v- Neue Bundesländer: Die besonders 
schwierige Lage in den neuen Bundeslän- 
dern verlangt spezifische Weichenstellun- 
§en in allen wachstumsentscheidenden Be- 
ziehen, damit aus eigener Kraft und mit 
den spezifischen Stärken des Ostens der 
Aufholprozess wieder in Gang kommt. Das 
notWencjjge Wachstumsprogramm Ost im 

Wachstumsprogramm Deutschland kann 
auf eine Reihe von konkreten Initiativen der 

DU/CSU-Bundestagsfraktion zurückgrei- 
en und muss sich u.a. konzentrieren auf: 

• Verlängerung der Gültigkeitsdauer des 

Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsge- 
setzes und seine Ausweitung auf das ge- 
samte Bundesgebiet. 

• eine größere Flexibilität durch Öffnungs- 
klauseln, damit zumindest zeitlich begrenzt 
von Bundesgesetzen abgewichen werden 
kann. 

• die Anpassung der Arbeitsmarkt- und Ta- 
rifpolitik an die Bedingungen vor Ort 

• die gezielte Verbesserung der Infrastruk- 
tur und der Stadtsanierung und ein investi- 
tionsfreundliches Planungsrecht 

die Stärkung des Wissenschafts- und For- 
schungsstandort Neue Länder 

• die gezielte Förderung von Existenzgrün- 
dern und Unternehmensansiedlungen 
• die Erhaltung und Fortentwicklung der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur" 

k 

C. Strukturreformen vorantreiben 
- die zweiten 5 Schritte - 

den Aufschwung festigen. 

I. Forschung und Technologie: In einem 
umfassenden Maßnahmebündel einschließ- 
lich eines Umbaus der Bundeshaushalte ab 
2005 gilt es, die Forschungsförderung zu in- 

tensivieren, die Technologiefreundlichkeit 
der politischen und administrativen Rah- 
menbedingungen zu erhöhen und die Inno- 
vationskraft der Wirtschaft zu stärken. 
Deutschland braucht einen Wechsel hin zu 
mehr Chancendiskussion und weniger Risi- 
kodiskussion. Dazu ist insbesondere not- 
wendig: 

eine Reform der staatlichen Förderpolitik 
mit dem Ziel, die Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung in der Bundesrepublik bis 
zum Jahre 2010 auf 3 % des Bruttoinlands- 
produktes zu steigern. 
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• eine bessere Mobilisierung von Beteili- 
gungs- und Wagniskapital und Mitarbeiter- 
beteiligungen. 
• mehr Wettbewerb, Wachstum und Inno- 
vation in der Telekommunikation, gerade 
auch wegen der fehlerhaften Ansätze im vor 
kurzen vom Bundestag verabschiedeten 

TKG. 
• die Weiterentwicklung einer Biotechno- 
logiestrategie für Deutschland einschließ- 
lich verlässlicher Rahmenbedingungen für 
einen Einsatz der Grünen Gentechnik in der 
Landwirtschaft. Das muss sich schon in den 
anstehenden Regelungen des Gentechnik- 

gesetzes niederschlagen. 
• die Verbesserung der Bedingungen der 

pharmazeutischen Forschung. 
• die Effizienzverbesserung und Evaluation 
der Ressortforschung des Bundes. 

II. Föderalismus: Der weltweite Wandel er- 
zwingt auch von der Bundesrepublik schnel- 
lere und effizientere politische Entschei- 
dungswege. Die dazu notwendige Föderalis- 
musreform muss zu mehr Transparenz, zu 

klareren Zuständigkeiten, zu einem fairen 
Interessensausgleich sowohl zwischen den 
Regionen wie auch zwischen den staatli- 
chen Ebenen und zu einer Stärkung der 
Handlungsfähigkeit jeder Ebene führen. Die 
aktuelle Chance, die die Kommission „Mo- 
dernisierung der bundesstaatlichen Ord- 
nung" bietet, darf nicht verspielt werden. 

III. Niedriglohnsektor: Der Bereich einfa- 
cher Tätigkeiten und unterer Lohngruppen 

muss umfassend reaktiviert werden. Dazu 
bedarf es neben der Zusammenlegung von 
Arbeitslosen- und Sozialhilfe eines umfas- 
senden Umbaus der Transfersysteme für 
Langzeitarbeitslose und der Lohnzuschüsse, 

verbunden mit einer intensiven und flächen- 
deckenden Wiedereingliederung der Lang- 
zeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt. 

IV: Kommunalfinanzen: Nach dem ge- 
scheiterten Anlauf der Bundesregierung in 
2003 benötigen wir einen Neuanlauf zur 
Neuordnung der Kommunalfinanzen, der 
auch langfristig zu stabilen und verlässli- 
chen Einnahmen der Kommunen führt, ei- 
nen vollwertigen Ersatz für die abzuschaf- 
fende Gewerbesteuer bietet und den Kom- 
munen mehr Spielräume bei den Ausgaben 

verschafft. 

V. Große Steuerreform: Die Neuordnung 
der Einkommens- und Körperschaftssteuer 

muss gemäß der Leitlinien des Antrags der 
CDU/CSU-Fraktion „Ein modernes Steuer- 
recht für Deutschland - Konzept 21" zu ei- 
nem grundlegenden Neuanfang mit massi- 
ver Vereinfachung und einer Senkung der 
Steuerlast führen. Die Erbschaftssteuer 
muss betriebs- und investitionsfreundlich 
reformiert, die Vermögensteuer gesetzlich 

aufgehoben werden. 
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Förderung erneuerbarer Energien 
Eckpunkte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

1. Präambel 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion be- 
kennt sich zu einem ausgewogenen, nach- 
haltigen Energiemix aller Energieträger. Da- 
bei sollen die erneuerbaren Energien mit 

Blick auf Technologieentwicklung, Ressour- 
censchonung und vorsorgenden Klima- 
schutz einen wichtigen Beitrag leisten. Ihr 
Anteil an der Stromerzeugung ist in den 
'etzten Jahren in Deutschland deutlich ge- 
stiegen. Die Weichen für die marktein- 
führende Förderung sind bereits 1990 von 
der Union mit dem Stromeinspeisungsge- 
setz gestellt worden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion be- 
kennt sich zu den Zielen der Europäischen 
Union, den Anteil der erneuerbaren Energi- 
en am gesamten EU-Energieverbrauch bis 
2010 auf 22 Prozent zu erhöhen. Für 
Deutschland bedeutet dies eine Erhöhung 
des Anteils der erneuerbaren Energien bis 
20l0 auf 12,5 Prozent und damit eine Ver- 
doppelung gegenüber dem Jahr 2000. Darü- 
ber hinaus gehende gesetzlich fixierte Ziel- 
Erstellungen werden für nicht sinnvoll ge- 
halten. 

Die bestehende Förderung erneuerbarer 
Energien knüpft pauschal an die Menge er- 
äugten Stroms an. Zusätzliche marktwirt- 
schaftliche Kriterien zur Bemessung des För- 

dervolumens, wie zum Beispiel die Entwick- 
Ung der abzugeltenden externen Kosten 

°der die Effizienz der Energieproduktion in 
Abhängigkeit vom technischen Fortschritt, 
^ den weiteren Ausbau der erneuerbaren 
Er|ergien  marktwirtschaftlich zum  Nutzen 

der Verbraucher voranzutreiben, fehlen. 
Deshalb setzt die Union auf eine Neugestal- 
tung der Förderung der erneuerbaren Ener- 
gien. Das bestehende EEG wird deshalb zum 
31. Dezember 2007 auslaufen und durch ei- 

ne Anschlussregelung ersetzt. Dabei muss 
eine Verzahnung mit anderen Instrumenten, 
wie dem Emissionshandel und der Ökosteu- 
er, im Rahmen eines langfristigen, in sich ge- 
schlossenen energiepolitischen Konzeptes 
erfolgen. Bei einer gesetzlichen Neurege- 
lung wird ein Vertrauensschutz für beste- 
hende Anlagen eingeräumt. 

Ziel der Förderung der erneuerbaren En- 
ergien muss die Schaffung neuer Anreize 
zur Weiter- bzw. Neuentwicklung sein und 
gleichzeitig diese möglichst schnell zur 

Wirtschaftlichkeit hinzuführen, um deren 
Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. 

Durch den Ausbau der erneuerbaren En- 
ergien wird auch eine junge Industrie geför- 
dert, bei der sich neue Geschäftsfelder, 
auch international gesehen, in den nächsten 
Jahren weiter entwickeln werden. In den 
letzten Jahren konnten die erneuerbaren 
Energien große technische Fortschritte und 
Effizienzsteigerungen erzielen. Erhebliche 
Kostensenkungspotenziale gilt es bei den 
erneuerbaren Energien künftig jedoch noch 
zu realisieren. Dieser Prozess muss be- 
schleunigt werden. 

Das nationale Fördersystem sollte des- 
halb mittels zielführender Effizienz in Verbin- 
dung mit einer wirksamen und projektorien- 
tierten Exportförderung ausreichende Anrei- 
ze dafür bieten, dass in Deutschland produ- 
zierte Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 

erneuerbaren Energien auf dem Weltmarkt 
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konkurrenzfähig und dementsprechend künf- 
tig einen deutlich höheren internationalen 

Marktanteil einnehmen werden 
Energiepolitik ist Standortpolitik. Bei der 

Ausgestaltung der Förderung bei den er- 
neuerbaren Energien dürfen deshalb die 
Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähig- 
keit des Wirtschaftsstandorts Deutschland 
nicht außer Acht gelassen werden. Die För- 
derung muss stärker auf die Kriterien Wirt- 
schaftlichkeit und Effizienz ausgerichtet 
werden. Die zentrale Aufgabe der jetzigen 
Novellierung ist es deshalb, die Weichen 
richtig zu stellen, um das Verdopplungsziel 

möglichst kostengünstig zu erreichen. 
Die Auswirkungen der rot-grünen Ener- 

giepolitik auf die Höhe der Strompreise und 
deren Bedeutung für den Wirtschaftsstan- 
dort Deutschland entwickeln sich immer 
mehr zu einem Standortnachteil. Die staat- 
lich verursachte Belastung ist von 2,2 Mrd. 
€ in 1998 um das Fünffache auf 12,6 Mrd. € 
in 2003 angestiegen. Die wesentlichen Kos- 
tentreiber sind die Ökosteuer auf Strom von 
ca. 7,6 Mrd. €, die Kosten aus dem EEG von 
ca. 2 Mrd. €, die Konzessionsabgabe von 2,1 
Mrd: € sowie die Kosten aus dem Kraft-Wär- 
me-Koppelungsgesetz von 0,7 Mrd. €. Diese 
zusätzlichen Kosten werden von den Ener- 
gieversorgungsunternehmen an die Strom- 
verbraucher weitergegeben, so dass der 

staatliche Anteil am Strompreis mittlerwei- 
le bei über 40 Prozent liegt. Dies bedeutet 
beispielsweise für einen Durchschnittshaus- 
halt (zwei Erwachsene, zwei Kinder) eine 

jährliche Belastung von 421 € pro Jahr. 
Die Strompreise sind durch die Öffnung 

der Strommärkte unter der CDU/CSU-ge- 
führten Bundesregierung im Durchschnitt 
um gut 27 Prozent gefallen und bewegten 
sich im Jahr 2000 im europäischen Vergleich 
im unteren Mittelfeld. Heute gehören sie 
wieder zu den höchsten in Europa. Dadurch 

wird die Wettbewerbsfähigkeit des Wirt- 
schaftsstandorts Deutschland weiter be- 
droht und die aktuelle Gefährdung von Ar- 

beitsplätzen verschärft. 
Die grundlastfähigen erneuerbaren Ener- 

gien müssen gezielter gefördert werden. 
Die Förderung der Windkraft ist auf wind- 

günstige Standorte zu begrenzen. 
Neben der Förderung der erneuerbaren 

Energien müssen auch Maßnahmen zur 
Stromeinsparung und zur effizienteren 
Stromverwendung massiv vorangetrieben 

werden. Potenziale zur Strom- und Energie- 
einsparung liegen vor allem im Haushalts- 
bereich, insbesondere bei der Heizungs- 
und Gebäudesanierung. Die Verbesserun- 
gen der Rahmenbedingungen beim Strom- 
sparen sind eine kostengünstige Alternati- 
ve für den Klimaschutz und ein effizientes 
Instrument zum Erreichen des 12,5-Pro- 
zent-Zieles. Nachhaltige Energiepolitik be- 
ginnt somit immer zuerst auf der Nachfra- 

geseite. 

2. Zukunftskonzept 

Förderung ab 2008 

• Das EEG wird gesetzlich bis zum 31. De- 

zember 2007 befristet. 
• Bis spätestens Ende 2007 wird eine An- 
schlussregelung gesetzlich verabschiedet- 

Durch eine Verknüpfung mit anderen In- 
strumenten, wie dem Emissionshandel und 
der Ökosteuer, wird eine Abstimmung if11 

Rahmen eines langfristigen, in sich ge' 
schlossenen, energiepolitischen Konzeptes 

erfolgen. Dabei ist es unser Anliegen, diß 

klimapolitischen Ziele mit möglichst gerin' 
gen volkswirtschaftlichen Kosten zu errei- 

chen. Mit einem auf die einzelnen Energie 
träger abgestimmten Instrumentarium, wie 

ein   Ausschreibungsmodell,    Bonusmodel 
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etc, wird eine effizientere Förderung der er- 
neuerbaren Energien erreicht. 

3. Förderung bis 2008 

Im Rahmen der anstehenden Novelle des 
EEG muss eine effizientere Gestaltung des 
"G durch Anpassungen bei der Höhe der 
Vergütungen und der Degressionsschritte 
erreicht werden 

3-1 Windenergie 
* Strom aus Windenergie wird nur dann 
vergütet, wenn er aus Anlagen gewonnen 
^ird, die mindestens 65 Prozent des Refe- 
renzertrages erzielen. 
"- Bei der Höhe der Vergütung sind Anpas- 
sungen vorzunehmen, die Degression für 

^euanlagen wird von 2,0 auf 2,5 Prozent er- 
höht. 

Diese Begrenzung ist durch entsprechen- 
de Regelungen im Bau- und Planungsrecht 
2u flankieren, um so den Zubau von Anlagen 
ari windungünstigen Standorten im Binnen- 
land auszuschließen. Zur Absicherung ihrer 
P'anungshoheit erhalten die Gemeinden 
^as Recht, Baugesuche bis zur Änderung der 

'ächennutzungspläne zurückzustellen. 
Die Vergütung der Windenergie-Offshore 

erfolgt im Rahmen eines Ausschreibungs- 
rnodells. 

3-2 Bioenergie 
Bei der Förderung von Strom aus Boner- 

s'6 soll ein Schwerpunkt gesetzt werden. 
Ie im Gesetzentwurf vorgesehenen Rege- 

Ungen reichen dafür nicht aus. 
Die vorgesehene Verkürzung der Vergü- 

|Ungsdauer von 20 auf 15 Jahre wird abge- 
ennt. Die derzeitige Vergütungsdauer von 
u Jahren muss beibehalten werden. 
' Die vorgesehene Erhöhung der Degressi- 

t 

on von 1 auf 2 Prozent für Neuanlagen wird 
abgelehnt. Die derzeitige Degression von 1 
Prozent für Neuanlagen muss beibehalten 
werden. 
• Die Einführung eines Brennstoff- und 
Technologiebonus wird begrüßt. Der Brenn- 
stoffbonus wird 3,0 Cent/kWh und der 
Technologiebonus 1,5 Cent/kWh betragen. 

3.3 Wasserkraft 
• Ein weiterer Schwerpunkt der Förderung 
erneuerbarer Energien liegt in der Wasser- 
kraft. 
• Die naturschutzfachlichen Vorschriften 
im EEG sind zu streichen. 
• Die im Gesetzentwurf vorgesehenen zeit- 
lichen Fristen von 2005 bzw. 2012 sind zu 
streichen, um eine Gleichbehandlung von 
kleiner und großer Wasserkraft zu errei- 
chen. 

Die Aufnahme der großen Wasserkraft in 
das EEG wird akzeptiert. 
• Die notwendige Erhöhung des elektri- 
schen Arbeitsvermögens wird von 15 auf 10 
Prozent abgesenkt. 

3.4 Fotovoltaik 
• Bodengebundene Fotovoltaik Anlagen 
werden zukünftig im Rahmen eines Aus- 
schreibungsmodells gefördert. 

3.5 Geothermie 
• Bei der Vergütung von Strom aus Geo- 
thermie werden die im Gesetzentwurf vor- 
gesehenen Vergütungen, Differenzierun- 
gen und Degressionsschritte akzeptiert. 

3.6 Deponie-, Klär- und Grubengas 
Bei der Vergütung von Strom aus Depo- 

nie-, Klär- und Grubengas werden die im Ge- 
setzentwurf vorgesehenen Vergütungen, 
Differenzierungen und Degressionsschritte 

akzeptiert. 
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• Der im Gesetzentwurf vorgesehene Bo- 
nus für Strom mittels Brennstoffzelle in 
Höhe von 1 Cent/kWh wird gestrichen. 

3.7 Netzkosten und Regelenergie 
Im September 2003 hat die Deutsche En- 

ergie-Agentur GmbH (dena) eine energie- 
wirtschaftliche Studie zur Integration von 
Windenergieanlagen in das Verbundsystem 
begonnen. Die Ergebnisse der Studie sollen 
Juni 2004 vorgelegt werden. Diese sollen 
abgewartet werden und zu einem späteren 
Zeitpunkt Berücksichtigung finden. 
• Gesetzliche Verankerung des Erzeu- 
gungsmanagements, der Gesetzentwurf 
vom 17. Dezember 2003 sieht lediglich eine 
Regelung auf freiwilliger vertraglicher Basis 
vor. Dadurch wird es den Netzbetreibern er- 
möglicht, bei einer drohenden Überlastung 
des Netzes, Einspeiseleistungen vom Netz 
zu nehmen. 

• Der im Gesetzentwurf vorgesehene Onli- 
ne-Ausgleich wird begrüßt. Die genaue Aus- 
gestaltung gilt es noch zu prüfen. 

3.8 Härtefallregelung 

• Es wird eine weitere Entlastung der stro- 
mintensiven Unternehmen angestrebt, um 
so deren Wettbewerbsposition zu verbes- 
sern und negative Effekte aus der Umlage 

der Kosten auf die Strompreise abzumil- 
dern. 
• Grundlage hierfür könnte folgendes Mo- 
dell sein: 

• Ab einem Jahresstromverbrauch von 
über 100.000 kWh erfolgt eine Belas- 

tungsbegrenzung auf 0,1 Cent/kWh. 
• Ab einem Jahresstromverbrauch von 
über 10.000.000 kWh und einem Strom- 
kostenanteil mehr als 10 Prozent erfolgt 
eine Belastungsbegrenzung auf 0,05 
Cent/kWh. 

i|04 



Dokumentation 

Landesverteidigung und Heimatschutz 
als Teil des Gesamtkonzepts Sicherheit 

Die Anschläge von Madrid haben uns 
erneut vor Augen geführt, dass Europa 
unmittelbar von terroristischen Angrif- 
fen mit verheerenden Folgen für die 
Zivilbevölkerung bedroht ist. Deutsch- 
end bleibt im Visier von Terroristen, 

angesichts dieser Herausforderungen 
braucht Deutschland dringend ein Ge- 
samtkonzept Sicherheit, das einen op- 
timalen Schutz für die Bevölkerung 
bietet. 

Die Grenzen zwischen Innerer und 
äußerer Sicherheit haben sich aufgelöst, 
darauf muss eine verantwortungsvolle Si- 
cherheits- und Verteidigungspolitik rea- 
leren. Es muss endlich Schluss sein mit 
Geologischen Blockaden. Sicherheitsvor- 
Sorge darf nicht punktuell erfolgen, son- 
dern muss in Form eines „Gesamtkonzepts 
^cherheit" stattfinden, das Innere und 
äußere Sicherheit umfasst. Wer Deutsch- 
end allein mit einer auf Auslandseinsätze 
ausgerichteten Bundeswehr sichern will, 
Erkennt die Gefahren, die auch in unse- 
am eigenen Land drohen. Die AG Vertei- 
d'gungspolitik der CDU/CSU-Bundestags- 
'raktion hat in Abstimmung mit der AG ln- 
nen deshalb ein Konzept für eine zeit- 
gemäße Landesverteidigung erarbeitet, 

le im Hinblick auf die terroristischen Ge- 
hren eine starke Heimatschutzkompo- 

nente umfasst. Zur Eindämmung dieser 
Gefahren müssen zudem auch die Instru- 
mentarien der Außen- und Entwicklungs- 
P°'itik angepasst werden. 

Deutschland muss schnell handeln. Die 
'sherigen Verstärkungen der Sicherheits- 
0rkehrungen   nach  dem   11.  September 

2001 reichen nicht aus. Weitere Maßnah- 
men sind unumgänglich. Die einzigartige 
Bevölkerungsdichte und Infrastruktur in 
unserem Land verlangt besondere Maß- 
nahmen des Schutzes und der Vorsorge. 

Für die Bundeswehr bedeutet dies: Sie 
muss einerseits fit sein, gemeinsam mit 
den Partnerstreitkräften im Rahmen der 
Bündnisverteidigung zu agieren oder in- 
ternationale Einsätze zu bewältigen, ande- 
rerseits aber auch in der Lage sein, einen 
effizienten Heimatschutz zu gewährlei- 
sten. Zeitgemäße Landesverteidigung und 
Heimatschutz haben zwei Dimensionen: 
Weiterhin die Vorsorge gegen militärische 
Angriffe auf unser Land und als neuen 
Aspekt die Vorsorge gegen asymmetri- 
sche und terroristische Bedrohungen. Die- 
ser neue Aspekt wird in dem vorliegenden 
Konzept erläutert. Kerngedanken sind: 
• der Aufbau eines Gesamtkonzepts Si- 
cherheit, das die Innere und Äußere Sicher- 
heit enger als bisher miteinander \ erzahnt; 
• eine bessere Vernetzung der Bundes- 
wehr mit den Polizeien des Bundes und der 

Länder sowie den Katastrophenschutzor- 
ganisationen; 
a der Aufbau eines Organisationsbereichs 
in der Bundeswehr „Landesverteidigung 

und Heimatschutz"; 
• eine Stationierung der Bundeswehr in 
der Fläche mit Aufwuchsfähigkeit und neu- 
en Aufgaben für Wehrpflichtige. 

Ziel ist es, Sicherheit in Deutschland, so 
weit überhaupt möglich, zu gewährleisten. 
Nur wer Sicherheit Inland garantieren 
kann, kann sie auch ins Ausland transfe- 
rieren. 
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1.  Neue Herausforderungen für die 
Sicherheit - auf Gefahren vorbereitet 
sein 

Unsere Bedrohungslage hat sich seit An- 
fang der 1990er Jahre substanziell verän- 
dert. Konventionelle militärische Angriffe 
feindlicher Staaten oder Bündnisse auf un- 
ser Land sind unwahrscheinlich geworden, 
können aber für die Zukunft nicht grund- 
sätzlich ausgeschlossen werden. Deshalb 
brauchen wir weiterhin eine umfassende Si- 
cherheitsvorsorge. Wir dürfen Strukturen, 
die der Sicherheitsvorsorge dienen, nicht 
leichtfertig abschaffen. Die Wiederherstel- 
lung abgeschaffter Strukturen und Fähig- 
keiten kann Monate oder Jahre dauern. 

Die größte Bedrohung geht heute vom 
organisierten und zum Einsatz aller denk- 
baren Mittel bereiten Terrorismus aus. Ins- 
besondere die Verbindung von internatio- 
nalem Terrorismus, Proliferation von Mas- 
senvernichtungswaffen oder Aktionen aus 
so genannten „Failing states" stellen eine 
neue Qualität der Bedrohung dar, vor der 
unsere Bürgerinnen und Bürger wirksam 
geschützt werden müssen. 

Verantwortungsvolle Landes- und Bünd- 
nisverteidigung heißt, dass wir Gefahren 
auch dort bekämpfen, wo sie entstehen. In- 
sofern ist richtig, dass Deutschland auch 
mit internationalen Einsätzen einen Sicher- 
heitsbeitrag für unser Land leistet. Für die 
Abwehr von Risiken im eigenen Land reicht 
dies jedoch nicht aus. Einseitige Festlegun- 
gen auf präventive Bekämpfung möglicher 
Bedrohungen im Ausland genügen nicht. 
Wir müssen vielmehr in der Lage bleiben, 
jederzeit auch zu Hause den Schutz unserer 
Bürgerinnen und Bürger und unserer Bünd- 
nispartner sicherzustellen. 

Die Grenzen zwischen innerer und äuße- 
rer Sicherheit sind heute fließend. Die insti- 
tutionelle Trennung ist weitgehend über- 

holt. Deshalb muss der Ausbau eines mo- 
dernen Heimatschutzes Priorität erhalten. 
In diesem Rahmen ist die Bundeswehr noch 
stärker als bisher auf die Abwehr und Bewäl- 
tigung terroristischer Gefahren auch im In- 
land strukturell und konzeptionell aus- 
zurichten. 

2. Aufgaben des Heimatschutzes 
Terrorismus ist nicht berechenbar. Hei- 

matschutz muss deshalb sowohl eine 
präventive als auch eine reaktive Kompo- 
nente haben. Dort, wo Gefahrenabwehr auf- 
grund des Umfangs oder der Intensität der 
Bedrohung von Polizei, Katastrophenschutz- 

und Hilfsorganisationen nicht oder nicht al- 
lein Erfolg versprechend geleistet werden 
kann, muss der Staat spezifische, sinnvoller 
Weise bei militärischen Strukturen angesie- 
delte Fähigkeiten vorhalten. Diese müssen 
sowohl für „konventionelle" Bedrohungen, 
gegen die vorsorgliche Schutzmaßnahmen 

ergriffen werden müssen, aber auch für nu- 
kleare, biologische oder chemische Bedro- 
hungen verfügbar sein. Für Angriffe auf die 
Kommunikationsinfrastruktur müssen zu- 
dem technologische Sicherungsmaßnahmen 

ergriffen werden können. 
Die Bundeswehr soll vor allem spezifi' 

sehe Fähigkeiten einbringen, die andere In- 
stitutionen nicht oder in nicht ausreichen- 
dem Umfang besitzen - eine Selbstverständ- 

lichkeit bei unseren europäischen Partnern 
und den USA. Die Bundeswehr unterstützt 

die Polizeien des Bundes und der Länder so- 
wie Katastrophenschutz- und Hilfsorganisa- 
tionen, die dafür keine oder in der konkre- 
ten Gefährdungssituation nicht ausreichen- 

de Kapazitäten besitzen. Dabei sind Koope' 
rationsformen der Sicherheitsinstitutionen 

denkbar, wie etwa die teils militärischen, 
teils am Katastrophenschutz orientierten 

Aufgaben der Nationalgarde in den USA. 
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Zentrale Aufgaben der Heimatschutz- 
kräfte sollen die Hilfe in Katastrophenfäl- 
'en, logistische Unterstützung (z.B. Nach- 
Schub und Verkehrsregelung), Unterstüt- 
2ungsleistungen (z.B. Aufbau und Betrieb 
v°n Einsatz- und Kommunikationszentra- 
'er0, Sanitätsdienstliche Unterstützung, 
ABC-Schutzabwehr sowie die Übernahme 

Von Bewachungsaufträgen in Fällen terro- 
ristischer Gefahrenabwehr und zur Bewäl- 
tigung terroristischer Gefahren sein - alle- 
samt Fähigkeiten, die die Bundeswehr im 
Spannungs- und Verteidigungsfall in 
großem Umfang leisten müsste und für die 
s'e mithin entsprechend ausgebildet ist. Ei- 
ne der Hauptaufgaben ist dabei die zivil- 
militärische Zusammenarbeit (ZMZ) mit 
^n zuständigen Behörden der Länder und 
Gemeinden. Dieses Zusammenwirken, vor 
a'lem die Führungs- und Kommunikations- 
fahigkeiten, muss zentrales Element der 
Risikovorsorge sein. 

Denkbare und durchaus realistische Sze- 
narien für Einsätze der Bundeswehr im Hei- 
^atschutz sind z.B.: 
* im Rahmen unmittelbarer Hilfeleistung 
die Reaktion auf denkbare terroristische 
Angriffe mit nuklearen, biologischen und 

Gemischen Einsatzmitteln (wie beim An- 
griff auf das U-Bahnsystem in Tokio vor 
wenigen Jahren); 

im Rahmen der Unterstützung bei 
Großschadenslagen die Bereitstellung per- 
soneller Ressourcen für Bewachung, Kon- 
trolle und Sicherung im Fall besonderer 

Gefahrenlagen und der Überforderung ori- 
g'närer Sicherheitsorgane; 

im   Rahmen   der   Unterstützung   von 
ührungsfähigkeiten    die    Bereitstellung 

v°n Personal und Material im Falle beson- 
drer terroristischer Bedrohung und der 
Bewältigung ihrer Folgen; 

'm Rahmen der Abschreckung die Bewa- 

chung von Liegenschaften und kritischer 
Infrastruktur zur Erhöhung personeller Si- 
cherheit, wenn diese aufgrund einer be- 
sonderen Gefährdungslage nicht anders si- 

chergestellt werden kann. 
Darüber hinaus ist der Einsatz der Luft- 

waffe im „Air-Policing" und bei der Ab- 
wehr von Flugzeugen, die als „fliegende 
Bomben" gezielt gegen sensible Infra- 
struktur verwendet werden, sowie der Ein- 
satz von Schnellbooten oder Korvetten der 
Bundesmarine im „Sea-Policing", im Kü- 
stenschutz und bei der Bekämpfung von 
Schiffen, die mit Sprengstoff beladen auf 
Häfen und Infrastruktureinrichtungen zu- 
steuern, im Rahmen des Heimatschutzes 
vorzusehen. 

Die geltende Gesetzeslage reicht für ei- 
nen erweiterten Einsatz der Bundeswehr 
im Innern im Zusammenhang mit mögli- 
chen terroristischen Anschlägen oder zum 
Schutz kritischer Infrastruktur nicht aus. 
Einsätze der Bundeswehr im Inneren, die 
über die Katastrophen- und Nothilfe hin- 
ausgehen, wären an die Erklärung des 
Spannungsfalles gebunden. Es ist nicht 
einsehbar, dass die Bundeswehr im Aus- 
land selbstverständlich Fähigkeiten an- 
wendet, die sie im Inland zum Schutz un- 
serer Bürger heute nicht einsetzen darf. 
Deshalb ist das Grundgesetz in den Arti- 
keln 35 und 87a dahingehend zu ändern, 
dass die Bundeswehr auch bei der Verhin- 
derung einer unmittelbar drohenden Kata- 
strophe oder eines unmittelbar drohenden 
schweren Unglücksfalles sowie bei der Be- 
wältigung ihrer Folgen eingesetzt werden 

kann. 

3.  Ein effizienter Heimatschutz für 

Deutschland 
In den zurückliegenden Jahren wurden 

die Strukturen, die einen Heimatschutz in 
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Deutschland tragen könnten, in ihrer Wirk- 
samkeit stark reduziert. Diesem Entschluss 
lag die - aus heutiger Sicht - irrige Annah- 
me zugrunde, dass sich die Bedrohungslage 
für unser Land verringert habe und ein Ab- 
bau von Kapazitäten hinnehmbar sei. Spä- 
testens seit den Terroranschlägen des 11. 
September 2001 hat sich diese Annahme 
als Illusion herausgestellt. Die Bedrohung 
hat sich nicht verringert, sondern nur in ih- 
rer Qualität verändert. Heimatschutz muss 
deshalb Antworten auf die immer schwerer 
planbare Abwehr von nahezu unüberschau- 
bar neuen Herausforderungen geben. Des- 
halb ist der Schutz unserer Bürgerinnen 
und Bürger als Teil eines Ressort übergrei- 
fenden Gesamtverteidigungskonzepts neu 
auszurichten und mit effizienten Struktu- 
ren zu unterlegen. Nur wer Sicherheit im ei- 
genen Land garantieren kann, kann sie auch 
ins Ausland transferieren. 

Zu Erfüllung dieser Aufgaben muss die 
Bundeswehr optimal und modern 
ausgerüstet werden. Der Modernisierungs- 
stau muss aufgelöst und die Bundeswehr 
im In- und im Ausland wieder voll einsatz- 
und bündnisfähig gemacht werden. Die 
Planungen der Bundeswehr dürfen sich 
nicht nur an Szenarien denkbarer Ausland- 
seinsätze orientieren, sondern müssen 
auch die Notwendigkeit eines nachhalti- 
gen Heimatschutzes berücksichtigen. Es 
muss Schluss damit sein, dass Rot-Grün 
aus Geldknappheit und ideologischen Vor- 
behalten den Heimatschutz als eine Art 
„Abfallprodukt" von Interventionsstreit- 
kräftestrukturen darstellt, nur weil der 
Mut und die politische Kraft zu einer ge- 
schlossenen Sicherheitskonzeption fehlen. 

Mehr als bei Auslandseinsätzen (soweit 
diese nicht den Verteidigungsfall anneh- 
men) finden aber in dieser Aufgabe die 
grundgesetzliche    Verpflichtung,    Streit- 

kräfte zur Verteidigung aufzustellen, und 
die Wehrpflicht ihren verfassungsgemäßen 

Ausdruck. 

4. Struktur eines Heimatschutzes 
Im Rahmen eines neuen Organisations- 

bereiches im Bundesministerium der Ver- 
teidigung - „Landesverteidigung und Hei- 
matschutz" - sollten künftig in bis zu 50 
vernetzten „Regionalbasen Heimatschutz" 
mit einer Stärke von bis zu 500 Soldatinnen 
und Soldaten Kräfte für Einsatzfälle in Be- 
reitschaft gehalten werden. Sie sollten bei 
intensiver Nutzung des Reservistenpoten- 

tials der Bundeswehr im Einsatzfall auf ei- 
ne Stärke von bis zu 5.000 Soldaten auf- 
wachsen können. Dabei sollte der Perso- 
nalbestand der aktiven Heimatschutztrup- 
pe aus ca. 80 % Wehrpflichtigen und ca. 20 
% aus Berufs- und Zeitsoldaten als 
Führungs- und Regiepersonal bestehen. 

Die 50 vernetzten Regionalbasen soll- 
ten flächendeckend über die Bundesrepu- 
blik und in größeren Städten stationiert 

werden. So wird die enge Koordination der 
Katastrophenschutzbehörden mit Heimat- 
schutzkräften der Bundeswehr ermöglicht. 
Entscheidend müssen die unmittelbare 

Verfügbarkeit und ein möglichst zeitver- 
zugsloser Kräfteeinsatz bei der Gefahren- 
abwehr sein. Hierzu muss die Bundeswehr 

weiter in der Fläche präsent bleiben. Die 
Heimatschutzkräfte sind mit Stäben zur 
Führung von Operationen auszustatten- 

Das vernetzte Zusammenspiel bei der Ge- 
fahrenabwehr und -bewältigung muss zwi- 
schen den zivilen Stellen und den Heimat- 
schutzkräften der Bundeswehr weit inten- 
siver als bisher, nach dem Vorbild der 
früheren WINTEX/CIMEX-Übungen, geübt 
werden. Hierzu sind die gesetzlichen Rah- 
menbedingungen zu schaffen, damit die 
Reservisten   der   Bundeswehr   auch   ver- 
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stärkt zu Übungen - und nicht erst nach 
der Erklärung des Spannungsfalles - im 
Nahmen des Heimatschutzes einberufen 
Werden können. 

Die Ausbildung der Heimatschutzkräfte 
sollte zentralisiert erfolgen, um die Ein- 
satzverbände von diesen Aufgaben zu ent- 
lasten. Sie unterscheidet sich nicht von der 
Ausbildung aller anderen Soldaten der 

Bundeswehr. So ist eine Verwendung der 
Wehrpflichtigen auch in den Stabilisie- 
rungs- und Unterstützungskräften 
grundsätzlich möglich und die Durchlässig- 
keit zwischen den Organisationsbereichen 
sichergestellt. Der Heimatschutzsoldat soll 
kein „Soldat light" werden. 

Schwerpunkt der Ausbildung sollten - 
nach der Grundausbildung - Sicherung, 

^ionierwesen, Fernmeldedienste, ABC-Ab- 
Wehr/Schutz und Sanitätswesen sein. Ein- 
satzübungen mit Reservisten der Bundes- 
wehr sind regelmäßig vorzusehen. Im Ein- 
satzfall werden die Heimatschutztruppen 
uen Spezialkräften der Bundeswehr im je- 
weiligen Aufgabenbereich unterstellt und 
von diesen geführt. Dabei ist im Einsatzfall 
uie Führung der zivilen und militärischen 
Kräfte nach dem Prinzip „Führung aus ei- 
ner Hand" durch die erprobte Struktur der 
Bundeswehr sicherzustellen. Kompeten- 
2en der zuständigen Katastrophenschutz- 

behörden bleiben unberührt und weiterhin 
e'n unverzichtbares Element der Gefahren- 
v°rsorge und -bewältigung. 

s- Heimatschutz und Allgemeine Wehr- 
pflicht 
Landesverteidigung und Heimatschutz 

^fordern die Unterstützung aller Bürger, 
die auch in der Allgemeinen Wehrpflicht 
ihren Ausdruck findet. Die Dauer des 
Wehrdienstes sollte insgesamt neun Mo- 
nate nicht unterschreiten. Dieser Zeitraum 

ist ausreichend und notwendig, um Wehr- 
pflichtige für ihre Aufgaben sowohl in den 
Stabilisierungs- und Unterstützungskräf- 
ten als auch im Heimatschutz solide auszu- 
bilden. Wehrpflichtige sind aufgrund ihrer 
beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
gezielt einzuberufen. Sie können ihren 
Wehrdienst im Heimatschutz in Abschnit- 
ten ableisten, jedoch sollte vom Dienstein- 
tritt bis zum Ende des ersten Abschnitts 
ein Zeitraum von sechs Monaten ange- 
strebt werden. Die restlichen drei Monate 
können in Abschnitten ä jeweils einem Mo- 
nat absolviert werden. 

Im neuen Organisationsbereich „Lan- 
desverteidigung und Heimatschutz" kön- 
nen Wehrpflichtige im Inland, bei Bedarf 
und in entsprechenden Situationen auf 
freiwilliger Basis aber auch im Ausland ein- 
gesetzt werden. Die Wehrpflichtigen sind 
durch die Kreiswehrersatzämter gezielt 
aus dem jeweiligen Einzugsbereich der Re- 
gionalbasis auszuwählen und einzuberu- 
fen, um Ortskenntnis und Verbundenheit 
zur Region und ihrer Bevölkerung zu ge- 
währleisten. Auch das Führungs- und Re- 
giepersonal sollte nach Möglichkeit aus 
dem jeweiligen Einzugsbereich oder zu- 
mindest aus dem entsprechenden Bundes- 
land stammen. Gegenüber bisherigen Plä- 
nen von Rot-Grün (Zielumfang: 250.000 
Soldaten) wären insgesamt weitere 25.000 
Soldaten, davon ca. 20.000 Wehrdienstlei- 
stende und 5.000 länger dienende Solda- 
ten, zusätzlich erforderlich. 

6. Zusätzliche Kosten für den Heimat- 
schutz 
Personalzusatzkosten für die Heimat- 

schutzorganisation einschließlich notwen- 
diger Attraktivitätsmaßnahmen dürften 
zusätzlich ca. 500 Mio. ? jährlich betragen. 
Die Mehrkosten würden vor allem aus der 
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notwendigen substanziellen Aufstockung 
des Vereidigungsetats sowie teilweise aus 
Umschichtungen im Einzelplan 14 gedeckt. 

Ein effizienter und moderner Heimat- 
schutz erhöht die Sicherheit für unsere Bür- 
ger und schafft Vertrauen. Im Globalisie- 
rungszeitalter wird die Zukunft des Wirt- 
schaftsstandorts    Deutschland    entschei- 

dend von der Sicherheit seiner Infrastruk- 
tur und Verkehrswege bestimmt. Ein siche- 
res Umfeld ist ein wesentlicher Faktor für 
die Attraktivität eines Landes. Der durch 
das Gesamtkonzept Sicherheit erreichte 

Zugewinn an Sicherheit wird die zusätzli- 
chen finanziellen Aufwendungen mittel- 
und langfristig bei weitem einspielen. 
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